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EDITORIAL

Ein turbulentes und vielleicht sogar sorgenvolles 
Jahr liegt hinter uns. Umso wichtiger ist es zuver-
sichtlich in die Zukunft zu schauen. So präsentieren 
wir Ihnen heute die erste Ausgabe von proXPERTS 
im Jahr 2022!

In dieser dürfen wir Ihnen wieder interessante und 
abwechslungsreiche Themen vorstellen. Dabei wer-
fen wir nicht nur einen Blick auf die momentan herr-
schende Inflation in Deutschland, sondern stellen 
auch eine relevante Frage: Wer darf eigentlich das 
erstellte Gutachten einsehen?

Aber auch Themen, die in jeder Selbstständigkeit 
einmal aufkommen, werden Sie auf den folgenden 
Seiten finden. So unter anderem wie sich finanzi-
elle Engpässe vermeiden lassen oder welche Mög-
lichkeiten es gibt, das Geschäftshandy steuerlich 
abzusetzen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen mit 
dieser Ausgabe einen Trend aus der Arbeitswelt vor-
stellen, der unter Umständen auch für Ihre Tätigkeit 
als Sachverständiger bzw. Gutachter interessant 
sein dürfte: das Coworking. 

Wenn Sie nun aber denken, das war ś schon, müs-
sen wir Sie leider enttäuschen. Es warten noch ei-
nige Themen mehr auf Sie. Aber verraten wird jetzt 
noch nichts. Nun liegt es an Ihnen sich den vielen 
Artikeln der Ausgabe zu widmen und unter Umstän-
den die eine oder andere Neuigkeit zu erfahren. 

Wir wünschen Ihnen beim Entdecken der neuen       
proXPERTS-Ausgabe viel Vergnügen.

Ihr 
DGuSV
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SACHERSTÄNDIGEN- UND GUTACHTERPRAXIS

WER DARF DAS ERSTELLTE GUTACHTEN 
EINSEHEN UND WER NICHT?

Nicht selten kommt es im Alltag eines Sachver-
ständigen oder Gutachter vor, dass dieser durch 
eine Versicherung oder eine anderweitige öffent-
liche Einrichtung mit der Erstellung eines Gutach-
tens beauftragt wird. Manchmal kann es in solch 
einem Zusammenhang auch vorkommen, dass die 
betroffene Person, die zu begutachten ist, den 
Sachverständigen kontaktiert und um Einsicht in 
das Gutachten bittet. Wie soll ein Gutachter oder 
Sachverständiger in solch einem Fall reagieren?

Aus unterschiedlichen Gründen kann es passieren, 
dass ein Gutachten zu einer bestimmten Person 
erstellt werden muss. Natürlich hat auch diese Per-
son ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, zu 
welchen Schlussfolgerungen der Sachverständige in 
seinem Gutachten gekommen ist. Aber hat die be-
gutachtete Person einen Anspruch auf die Einsicht in 
das Gutachten? Pauschal lässt sich diese Frage leider 
nicht ganz so einfach beantworten, sondern muss 
dazu von verschiedenen Seiten betrachtet werden. 

Der Sachverständige oder Gutachter ist zunächst ein-
mal immer seinem Auftraggeber verpflichtet. Also, 
der Person, Versicherung oder öffentlichen Einrich-

tung, die das Gutachten in Auftrag gegeben hat. Auf 
die Anforderung des Auftraggebers hin wird das je-
weilige Gutachten erstellt. Für diese Tätigkeit erhält 
der Sachverständige oder Gutachter schließlich auch 
seine Bezahlung. Möchte nun aber ein Dritter Einsicht 
in das Gutachten haben, so muss dieser den Auftrag-
geber und nicht den Gutachter oder Sachverständi-
gen kontaktieren. 

Bei einem Pflegegutachten beispielsweise besteht 
vonseiten des Versicherten ein gesetzliches Recht 
auf Einsicht des Gutachtens. Allerdings kann diese 
Einsicht nur beim Auftraggeber eingefordert werden 
und wird in § 25 Abs. 1 SGB X Absatz 1 geregelt:

„Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das 
Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit de-
ren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung 
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt 
bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht 
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten 
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Dieses Recht auf 
Einsicht gilt jedoch nur für den Versicherten – nicht 
für pflegende Angehörige oder die Pflegeeinrichtung.“
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